
 

                
  

Grundschule für Schülerinnen und Schüler kath. Bekenntnisses 
                              mit Schulkindergarten 

 
 
 

Von-Galen-Schule 

 Josefstr. 22 
  49393 Lohne 

 04442-3687 

 04442-803404 

 suding.sekretariat@vgs-lohne.de 
 von-galen-schule-lohne.de 

 

 

Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte, bitte beachten Sie: 

 Dieser Antrag muss mindestens 3 Tage vor dem Feiertag in der Schule vorliegen, damit sich die 

unterrichtenden Lehrpersonen auf das Fehlen des Kindes/der Kinder einstellen und ihre 

Unterrichtsplanungen anpassen können. Wir bitten um Ihr Verständnis! 
 

 Bei mehrtägigen Festen kann jeweils der erste Tag für eine Freistellung vom Schulbesuch beantragt 

werden. 
 

 Die Schüler/-innen müssen den versäumten Unterrichtsstoff selbstständig nachholen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenlehrer/in: ___________________________ Klasse: ________ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit beantrage ich für meine Tochter/meinen Sohn 

 

_________________________________________________ 
(Vor- und Nachname) 

 

die Befreiung vom Unterricht anlässlich 

 

❑ der Kommunion am _________________________________________. 

❑ des Zuckerfestes am ________________________________________. 

❑ des Opferfestes am _________________________________________. 

❑ eines sonstigen religiösen Festes am ___________________________________. 

 

Lohne, ______________ _______________________________________ 
               Datum                             Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
Der Antrag 

 

 wurde fristgerecht eingereicht:    wird genehmigt 

❑ Ja ❑ Ja 

❑ Nein  ❑ Nein 

 

Lohne, ______________  __________________________  
               Datum                              Unterschrift Klassenlehrer/-in                        

 

 

 

Antrag auf Freistellung vom Unterricht wegen 
religiöser Feiertage anderer Religionsgemeinschaften 
vgl. RdErl. d. MK. v. 15.10.2019 „Unterricht an kirchlichen Feiertagen und Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen“ (SVBl 12/2019) 

 


